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Große Kreisstadt 
Aue-Bad Schlema 

 Beschlussvorlage 
 

Aue-Bad Schlema, 
30.11.2022 

Abteilung: 
Hauptamt 

Bearbeiter: 
Bunthe 

 
Gegenstand:  

Beschluss zur Vergabe von Zuschüssen an Sportvereine 
hier: Zuschuss ab 10.000 € 
 

Beratungsfolge: 
Gremium 

Termin Vorlagenstatus Beratungsstatus Nr.: 

Ausschuss f. Kultur, Soziales, Schule u. Sport 28.11.2022 nichtöffentlich vorberatend 037/2022/10 

Abstimmungsergebnis: stimmberechtigt: 6  dafür: 6 dagegen: 0 Enthaltung: 0 

Stadtrat 14.12.2022 öffentlich beschließend 037/2022/20 

Abstimmungsergebnis: stimmberechtigt:     dafür:    dagegen:    Enthaltung:    

                                                                                          

Abstimmungsergebnis: stimmberechtigt:     dafür:    dagegen:    Enthaltung:    

 
                                                                                   
 

Beschluss:
1. Der Stadtrat beschließt, dem FC Erzgebirge Aue e.V. einen Zuschuss von insgesamt 60.000 €  
    zu gewähren. Diese Mittel sind für den Nachwuchsbereich Fußball sowie die Abteilungen  
    Schwimmen und Ski vorgesehen. 
 
    Abstimmung: stimmberechtigt:  dafür:  dagegen:  Enthaltungen: 
 
 
2. Der Stadtrat beschließt, dem Erzgebirgischen Handballverein Aue e.V. einen Zuschuss von  
    25.000 € zu gewähren.  
 
    Abstimmung: stimmberechtigt:  dafür:  dagegen:  Enthaltungen: 
 
 
3. Der Stadtrat beschließt, dem Erzgebirgischen Schachverein Nickelhütte Aue e.V. einen  
    Zuschuss von 18.500 € zu gewähren. 
 
    Abstimmung: stimmberechtigt:  dafür:  dagegen:  Enthaltungen: 
 
 

Rechtliche Grundlagen:
SächsGemO, SächsKAG, Hauptsatzung der Großen Kreisstadt Aue-Bad Schlema in der derzeit 
gültigen Fassung 
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Sachverhalt:
Im dem Produkt „Förderung des Sports“ 42.10.01.01 wurden für das laufende Haushaltsjahr 2022 Gelder für die  
Förderung von Sportvereinen in Höhe von 115.000 € eingestellt. Darin sind die durch den Stadtrat oder dessen 
Ausschüsse beschlossenen Mietzuschüsse und Nutzungsverträge sowie eine Erbpacht ebenso enthalten, wie die 
jährlichen Zuschüsse an den FCE, den EHV, den ESV, das Fan-Projekt sowie die Zuschüsse für „kleinere“ 
Sportvereine. 
Da die genannten Positionen im Haushaltsplan nicht einzeln ausgewiesen sind, muss gemäß der Hauptsatzung ein 
separater Beschluss über die Höhe der auszureichenden Mittel herbeigeführt werden.  
 
FC Erzgebirge Aue e.V.:   60.000 € 
EHV Aue e.V:     25.000 € 
ESV Aue e.V:     18.500 € 
 
 

 

abgestimmt mit: Ausschuss für Kultur, Soziales, Schule, Sport am 28.11.2022 
Anlagen: keine 
 

Finanzwirtschaftliche Stellungnahme:
 
 

 
 
 
   Kohl 
Oberbürgermeister 

 
 
 
         
                          

 
 
 
         
                          

 
 
 
         
                          

 
 
 
         
                          

 
 
 
         
                          

Version:30.07.21 
Druck: 29.11.2022 

(Diese Vorlage wurde maschinell erstellt  und ist ohne Unterschrift gültig.  Das Original liegt in der  Stadtverwaltung Aue-Bad Schlema vor.)    
 


